
Ausfertigung

Amtsgericht Görlitz

Abt€llung fiir Zr,ilsachen

AKenzr::ichen: 4 C 231114

An Verkr:rndung stjatt zugestellt
arn:

Url<unds; besrn ter/in der Geschäftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES

ENDURTEIL

ln dem F.echllsstreit

P rctz es slpyollm äch fi gte'
Re':htsanwätte Arens & Kordel, St0belallee 55, 01309 Dreeden, Gz.: 0Sg2/13/iOFll

9egen

PfOzes s f;evollm äc htjgtq
Rechtsarwälte
Itrll

weelen Mlietwargenkosten

Klägelr''in

- Beklagte

vertreten durch d. Vorstand
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hat das lmtsrEericht Görlitz durch

Richter am Arntsgericht Theis

im 'rereinfachten schriftlichen Verfahren gemäß S 495 aPQ am 22.09.2014

für Recht erkannt:

1.

Die Beklnrgte wird verurteilt, an die Klägerin 37A34 € nebst Znsen in Höhe von 5 Prrrzentpunk-

ten über ,Cem Basiszinssatz selt 30.05,2014 sorvle für vorgerlchfllche Rechtsanw'altskosl,ern

weitere 7'),20 € zu zahlen.

2.

Die Beklcrgte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3.

Das; Urteil ist vorläufig vollstreckhar.
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Entscheidungsgründe

Diei zuläi::;sige Klage ist gemäß gg z Abs. l,1T,1g Abs. ls. 1 stvc, SS sg8, 923 Abs. I BGE|, S

11lt lWl:; begr[rndet.

At Über.zeugung des Gerichts, welche sich aufgrund des in Ablichtung vorgelq;pten ntef\/er-

trages v'nm !1B.01,2013 ergibt, dessen Althentizität auch beklagtenseits nicht sutistantiierrt in

Zw'elfel gezogen wird, hat slch c{er Zedent mit der Klägerin über dle Armietung eines PKW uncj

die Konct itionen wirksam geeinigt.

Dier Beharuptung der Beklagten, die Klägerin habe dem Zedenten zugesichert, ihn wegen rler

Metwagernkosten nicht in Anspruch zu nehmen ist eben dass, als was sie die Beldagrte ar.rch

bez:eichnet, nämlich eine ,,MJtmaßung". lhr muss bereits aus RechtsgrLlnden nlr:ht nac5ge"
gangen \rverd(3n. Es kenn nämlich dahinstehen, ob Zedent und Zessionarin, wie sc;hriftlich 

'or-
einbart, die ltbtretung erfüllungshalber oder an Eriüllungs statt vereinbaren woll1en. Bei*jes

läsr;t denr abgetretenen Anspruch unberlrhrt.

Ebenso unerlneblich ist das Bestreiten der Erforderlichkeit der Armietung eines Ersatzfahr-
zeuges' Die l:rforderlichkeit ergibt sich aus der unstreitig gebliebenen, mit dem Firhrzeug im

[/lie tzeibiarum :z urüc (gelegten Strec ke.

Zur SchrrrJenhÖhe: lvletet der Urrfallgeschädigtre eln Ersatzfahaeug, kann er grunds,äElich .ur
die Säktr des sogenannten Norrnaltarifs, eventuell abzüglich eigener ersparter Aufirvendungrrn

fy'etschleirß etc.) ersetzt vorlangen (vgl. BGH NJW 2002, 1676 m.w.N.). Höhere Säitze, die rron

ein€rm V+rmlerter verlangt werden sind zu erstiatten, soweit spezifische, vom Anspruchsterller

substantiir:rt dazulegende, im Normaltarif nicht berücksichtigte Leistungen bei der \,/ermietr:ng

einern Z;sichlag rechtfertigen, deren Inanspruchnahme durch den Mieter sachgerecht ist (BrC;H

NJW 2002, 37'82, m.w.N.; AG GijrliL, Urteile vom 08.1 1.2011 - 4 C g5T/11; vom 0€i.03.201t2 -
4 e 998/11; vorn 06.03.2012 - 4 C 696/11, Urteil vom 13.03.2013- 4 e 524112 LG Görtih, [Jr-

teil vom 1 .j.05.2O12- 2 S 133111;AG Görti2, Urteit vom 25.11.2013 - 4 C 46112).

Die Ermittlung des Normaltarifs karrn anhand des Schwacke Metpreisspiegels erfcrtgen (olLG

Stuttgaft ]'JJW-RR 09, '1540; BGH NJW-RR 10, 12S1; AG Görlitz, Urteil vom 24.11.:i,_O11 - tt C
350i1 1; l\r:i Görlltz, Urteil vom 1l].03.2013 - 4 C 524112; Urteil vom 30.11 .ZO1Z - 4 C SSTI',2.
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LG Görliik:, a,:a.O,; OLG Dresden, Urteil v.26.03.2A14-7 U 1110/13). Zr berücksiclhtigen sirrci

auch fusatztarife, wie etwa für montierle Winterreifen (OLG Dresden, a.a.O.). Dies; gilt in dr:r

Winterzerit völlig unabhängig ron dor tatsächlichen Wetterlage.

Das Gerir;ht teilt im ÜUrigen bereits die Auffassung der Beklagten nicht, dass die vorgelegl,ern

Internetau:skürrfte geeignet sind die SChwacke-Liste als Schätzgrundlage auszurschließen

Da:; die inseriorten Fahrzeuge zum Zeitpunkt ihrer Annoncierung tatsächlich verfügbar waren,

ist r:ben:;rr weinig belegt, wie das zur Anmiekeit der Fall gewesen ist. Attch handerlte es sic:h

erkr:nnbar nicht um mit dem PKW des Zedenten klassengleiche Fahrzeuge. Das Gericht tr::ilt

nicht die Auffiassung, dass derartlgen Argebote als Schätzgrundlage für den in Rede stehern-

derr Zeitfrunkt geeignet sind, sodass diese auch ungeelgnet slnd, den SchwackerMetprt: s-

spir:gel er s Grundlage in Frage zu stellen.

Auf die f"rage der wohlmöglichon Erreichbarkeit billigerer Tarife kommt es jedenfalls darrtrt

nicht an, wenn der Geschädigte nach dem Normaltarif abrechnet. Dieser repräsr:ntiert ct,:n

markttrblir:hen Prels, sodass der Anspruchsteller nicht zur weiteren Erforschung dr:s lvlarkters

veqcflicht::t ist. Etwas anderes rrrag gelten, wenn der Versicharer ihm früh genug eine narc;h

der Leistlng und Erreichbarkeit vergleichbare, jedoch preisgünstigere Mietmöglichrkeit annon-

ciert. Dier:; behauptet aber auch die Beklagte nicht (AG Gorlitz, a.a.O.).

Es kann dahingestellt bleiben, ob für den Zedenten tlei der Anmietung wohlmöglicl'r ein gürrs;ti-

gerer Tarif eirres anderen Vermic'ters errelchbar gewessn wäre.

Denn der Ge:;chädigte kann im Hinblick auf dle gebotene subjektbezogene Schadernsbetrach-

tunrg danir einen höheren Betragl als den Normaltarif ersetzt verlangen, wenn er darrlegt, dzrs;s

ihrrr unterr Berücksichtigung seiner individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sorvie

der gerar:le für ihn bestehenden Schwierigkeiten unter zumutbaren Anstrengungen auf den' in

seiner Lage :reitlich und örtlich relevanten N4arkt kein wesentlich günstigerer Tarif ilugänglir:h

war (vgl. nur llGH, Ufteilvom 13,06.2006, Az: VIZR 161/05). Mch den vom BGH entwickellen

GrundsäLzen kornmt es insbesrrndere für die Frage der Erkennbarkeit der Tarifunrterschie,cle

für den {liesclhädigten darauf an, ob ein verntrnftiger oder wirtschaftlich denkender Ceschädig-

ter unter dem Aspekt des Wirtschaftlichkeltsgebotes zu einer Nachfrage nach einern günstlgye-

ren Taril gehalten gewesen wäre. Zu einer solchen Nachfrage lst der Geschädlgtel allerdirrgls
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nur geha ten, wenn er Bedenken g€gen die Argemessenheit des ihm angeboter:ren Unfaller-

sab:tarifels haLben muss. Dies ist nur dann der Fall, wenn der angebotene Tarif "erheblirch"

bzvv. "au{lällig hoch" über den in der "Schwecke-Liste" aufgezeigten Tarifen liegt (vsrl. BGH, lJr-

teil vom 04.07.2006, Az: Vl R237lO5\. In der Rechtsprechung hat sich hinsichtlich der Fra13e:

der Erkennbarkeit die Überzeugung gebildet, dass eln Geschädigter Zweifel an der Angernm-

senheit <ir:s T'arifes dann haben muss, wenn dieser zwischen 50 % bis 100 % höirer liegt etlsr

der örtlictr übliche Normaltarif ( vgl. AG Görlitz, Urteil vom 25.11.2013 - 4 C 46112; Urteil v,crrr

02.05.20':,4- 4 C 5O114: AG Görlitz, DV2014, 17-21).

lns<twelt lst belm Vergleich von den jewelllgen Tagesprelsen auszugehen, da im ltnmieturrlls-

zeitpunklt regelmäßig, wie auch hier, noch nicht ersichtlich ist, wie lange das Mietfiahrzeug lxr-

nötigt wirrl (OILG Dresden, Beschluss vom 19.02.2007, Az:7 U 72Q/06; AG Görlitz, a.a.O.).

Hinsichtllr:h der Elnordnung der Fahrzeugklasse ist auf die des beschädigten Unfallwagens;

abzustellen (OLG Celle, Urtell v.29.02.2012 - 14U 49111). Der PKW des Zedentrrn istrri:t,:it

seinem rUssltattungsgrad, anders als die Beklagte meint, der Gruppe 5 nach dem

S chwac l(r:-lVT,etpreis s piegel zuz uordnen.

Tat:sachrrrn, aus denen sich ergäbe, dass wegen des Erhgltungszustandes des F:ahrzeug,xi

im llinzerll?ll eine Geringergruppierung geboten igt, sind nicht dargelegt. Der bloße \/erweis auf

das Alter genügt hierzu nicht.

Grurndsähzlich darf ein Geschädigter elne gleicharbge und gleichwertige Sache, ins;besonderro

ein nach'Typ, Komfort, Größe, Elequemlichkeit und Leistung glelches Fahrzeug anrnieten (vgl.

Geigel, [)er Haftpflichtprozess, 116. Alrfl., Kap, 3, Rdnr. 68 mit umfangreichen Nachrveisen aus;

der Recl'tsprrachung). Das gilt grundsäElich auch für ältere Kraftfahrzeuge, deren r3ebraur::lrs;-

wed allein durch ihr Ater nicht beeinträehtigt ist (Geigel, a. a. O., m. w. N.). Nur \,/venn ein in

seinem Gebrauchswert tatsächlicn bereits deutlich beschränKes KraftFahrzeug beschärjigt

wird (wal:; ebren nicht allein aus dem Alter des Fahrzeugs abgeleitet werden kenn'I, kann ',rorr

denr Geschädlgton enruartet werden, auf ein klassenrriedrigeres zurückzugreifen ('vgl- Geigel,

a. et, O., m. \n/. N.)^ Weil es sich in der Sache um einen behaupteten Verstoß gegen die Scna-

denrsminclerutrgspflicht aus S 254 BGB handelt, wenn troE oines deutlich verringorten Ger.

brauchsvtertes de^s verunfallten Fahrzeugs ein neuwertlges klassengleiches ErsaLtzliahrzreug;

angemietrat wiird, liegt insoweit die Darlegungs- und Beweislast bei der Beklagtenserite.
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Hinslchtlic;hr des Normalpreises ergibt sich nach dem

Tagesmielre, arithm. Mittel, 117,51 € x I

Haftungsrerduzirerung 8 Tage x 20'34 €-

Winterreiftr,n I Tage x 11,68 €

Schwacke Mietpreiss piegel folgendes :

940,08 €

162,72€

93.44 €

1196,24€

Die /qnlief,r,trungl und Abholung ist rjabei noch nicht berücksichtigt'

Selb,st darrn liegt aber der Normalpreis noch über dem Zedenten mit 1114'4 € in Frlechnun{l

gestellten.

Anrerchnern lassen muss sich die Klägerin aber ersparte Aufwendungen des Zedente'n, die durs

erke,nnenr:le Gericht gemäß S 2Bz DA aut 1o o/o der Metwagenkosten bernisst (OLG Drcx;

den. Besr::hluss vom 29,08.2009 -7 V 499/09; OLG Hamm, MDR 2000, 1246' AG tliörlitz' t'Jr-

teil vom CtiZ.Os.zO1 4 - 4 C 501 1 4; AG Görlitz, DV 2O1 4, 17 -21)' Dies sind 1 1 1,M €'

Erstattung;sfähig sind alio 1003,00 €. Gezahlt hat die Beklagte 456,30 €, sodass 546,70 € derr

Rec;hnunp offen sind. Die geltend gemachte Forderung unterschreitet diesen Betra'9, sodass

die lKlager hinsichtlich der Hauptfqrderung in vollem Umfang begründet ist

Der Znsianspruch folgt aus SS 291, 2BB I BGB.

Teil des li:ichadens sind auch die vorgerichtlichen Anwaltskosten nach einem Gescftäftswert in

Höl're der Hauptforderung:

Cr:schäft:; :lebiihr Wz3oo

Eirri gungs,geburhr Wrooo

Au sl agen'{V7 c>ot, 7 aoz

ust,

AUSSER{;ERICHTUCHE

VEITTRE'I'UNC

1,3

iiryl
u__-l

0
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Uber Kositen und vorläufige Vollstreckbarkeit wurde gomäß SS 91 bzw. 708 Nr. 11 ,,711,71:3

FCt entsil:hieclen.

Rec hts behe lfs beleh ru n g:

Gegen dieses Urtell kann Berufung eingelegt werden, wenn der Wertdes Beschwerrdegegen-
standes 600 EUR übersteigt oder das Gericht die Berufung im Urteil zugelassen hat.

Die Berufllng ist binnen einer Notfrist rron einem Monat schriftlich bei dem

Landgericht Görlitz
Postplatx 18
028126 Gönlltz

einzulegern und lnnerhalb ron zwpi Monaten zu begründen.

Beicle Frirs;ten beginnen mit der Zrrstellung des ln vollständiger Form abgefassten Ufteils, spir-
testc'ns aher mit dem Ablauf von fünf fulonaten nach der Verkündung.

Die Beruli.rng lvird durch Einreichen einer Berufungsschrift eingelegt.

Die Beruli.rngsschrift muse enthalten:

1. dle Beteichnung des Urteils, gegen das dle Berufung gerichtet wird;

2. die Erlclärung, dass gegen dleses Urteil Berufung eingelegt werde.

Mit <Jer B*rufung soll eine Ausferligung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urtei|i
vorgelegt 'iverden,

Die Parteion rnüssen sich für die Berufung durch einen Rechtsanwalt verlreten lassr:n. Diesr,rr

hat die Berrufungsschrift und die Elerufungsbegrlrndung zu unterzeichnen.

Die Beruliung kann durch den Rechtsanwalt auch in elektronischer Form mit einer qualifizil:r-
ten elektr,lnischen Slgnatur im Sinne des Signaturgesetzes eingereicht werden.

Theis
Richter arn Anrtsgericht

Urschrifl,:
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Sch laqwo rte [J rtei lsdaten ba n K

I
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i.-

l_ i

Anmietung außerhalb Öffnung szeiten

Auffi ärungspflicht Vermieter

Pauschaler Aufschlag fttr Unfallersatz

Dire [itverrn rttlu ng

EE ::irgen ersparnis-Abzug

Erkurnd igu ngspfltcht

Geri rgfUgl igkeitsgrenze

Zusi;rtzfahrer

Sch,,rlacke-M retprerssptegel

F ra u r hofr: r-M t etpre iss ple ge I

Gutz'rchte n

Miet,vage,ndauer

NA l',lutzlngsausfall

Rec;htsanwaltskosten

i r Selbstfahrervermietfahrzeug

, Zeugengeld

Grobe Fahrlässigkett

Polizeiklausel

Schaden m inderu ngsPflicht

Wettbewe rbsrechV-verstoß

f Winterreifent\

, Navigation

' Automattk

, hnhängerkupplung

F;ah rsch u lausrüstu ng

Kein Mtttelwert Fraunhofer-Schwacke

M ittelwert Frau n hofer-Schwacl<e

U nfallersatztarif

Anspruchsgru nd

Sonstiges

t rnrarnar2nnonnta
I \

\
II_.\

Zug ilnglrchkett

I. Haft,rngsreduzierung/Versicht:rung
\

l Aktirlegitimation / RDG i Bes;timmtheit
der ,t\btretung


